VERTRAG

ZUR VERMITTLUNG

BEI INTERNATIONALEN ADOPTIONEN
Es wurde heute, ………………………. 

zwischen: 

1. 

………………………………………………….. 

Staatsangehöriger ……………………………………. ,  

Nationalität und Staatsangehörigkeit  ……….., 

…………………………………………………………………… 

Besitzer von Personalpapieren: 

Reisepass Nr. ……………………………………………. , 

ausgestellt am …………………………………………. , 

gültig bis ………………………………………………………,   

geboren am ……………………………………………….. 

Aufenthaltsstaat ………………………………………. , 

ständige und aktuelle Adresse ………………… 

…………………………………………………………………….. 

2. 

………………………………………………….. 

Staatsangehöriger ……………………………………. ,  

Nationalität und Staatsangehörigkeit  ……….., 

…………………………………………………………………… 

Besitzer von Personalpapieren: 

Reisepass Nr. ……………………………………………. , 

ausgestellt am …………………………………………. , 

gültig bis ………………………………………………………,   

geboren am ……………………………………………….. 

Aufenthaltsstaat ………………………………………. , 

ständige und aktuelle Adresse ………………… 

……………………………………………………………………..

im Folgenden ADOPTIERENDE genannt

einerseits 

und

der STIFTUNG „ДЕТСКИ УСМИВКИ” (CHILDREN`S SMILES /KINDERLÄCHELN), eingetragen im Register der juristischen Personen nichtgewerblicher Art beim Stadtgericht Sofia mit Verfügung vom 20.01.2004 zu Firmensache Nr. 58 / 2004, Posten Nr. 11032, Band 209, Seite 45, und im  Zentralregister der juristischen Personen nichtgewerblicher Art zur Erfüllung gemeinwohlorientierter  Tätigkeit unter der Nr. 20040206008; mit Identifikationscode nach BULSTAT 131186223, in ihrer Eigenschaft als akkreditierte Organisation zur Vermittlung bei internationalen Adoptionen mit Erlaubnis des Justizministers Nr. 117 vom 15.03.2010, gültig bis zum 15.03.2015 bezüglich auf Deutschland, Griechenland, Kanada, Zypern, USA und Frankreich, vertreten von ihrem Geschäftsführer Rechtsanwalt Galya Raykova Raykova, PKZ  ………………………….. , mit Personalausweis Nr. ……………………………… , ausgestellt am ……………….. vom Innenministerium in Sofia

im Folgenden die STIFTUNG genannt

andererseits

dieser Vertrag über das Folgende unterzeichnet: 

I.

VERTRAGSGEGENSTAND 

1. 

Mit diesem Vertrag beauftragen die ADOPTIERENDEN die STIFTUNG, und die STIFTUNG nimmt den Auftrag entgegen, dass sie gegen Entgelt im Namen and auf Kosten der ADOPTIERENDEN alle laut der gültigen bulgarischen Gesetzgebung notwendigen Handlungen in Zusammenhang mit der Adoption eines Kindes mit bulgarischer Staatsangehörigkeit unternimmt, indem sie den ADOPTIERENDEN diesbezüglich vermittelt. 

ІІ.

INFORMATIONSERKLÄRUNG

1.

· Die ADOPTIERENDEN erklären, dass sie vor Unterzeichnung des Vertrages seitens der STIFTUNG bekannt gemacht worden sind mit: 

· den Zielen der STIFUNG, mit deren Grundtätigkeit und mit deren Erlaubnis zur Ausübung der Vermittlungstätigkeit bei internationalen Adoptionen, einschließlich deren Gültigkeit und den dadurch der Organisation zugesprochenen Rechten: 

· der Höhe der staatlichen Gebühren, wie auch den zur Vollbringung der Vermittlung notwendigen Mitteln;

· der Organisation der Arbeit der STIFTUNG;

· der Adoptionsordnung laut der bulgarischen Gesetzgebung; 

· den Forderungen, die laut der Gesetzgebung des Staates, wo der übliche Aufenthaltsort des Kunden ist, berücksichtigt werden müssen;

· den zur Adoption notwendigen Dokumenten; 

· den Folgen aus der Adoption laut der Gesetzgebung des Staates, wo der übliche Aufenthaltsort des Kindes ist, und des Staates, wo der übliche Aufenthaltsort der ADOPTIERENDEN ist;

· der Verpflichtung der STIFTUNG, alle auf die internationale Adoption und auf ihre Verhältnissen zu der Stiftung bezogenen Fragen der Adoptierenden zu beantworten;

· dem Recht der ADOPTIERENDEN, Anzeigen zu erstatten gegen Handlungen oder gegen das Ausbleiben von Handlungen seitens der Organisation, wie auch dem Recht, Vorschläge zu machen zur Verbesserung deren Tätigkeit oder in Zusammenhang mit anderen Umständen, welche von wesentlicher Bedeutung für die Beziehungen zwischen der Organisation und den Kunden sein könnten.   

2. 

Die STIFTUNG deklariert, dass dieser Vertrag im Einklang mit den von ihr bekannt gegebenen Regeln zur Ausübung der Vermittlungstätigkeit bei internationalen Adoptionen und unter Berücksichtigung des Familienkodexes, des Internationalen Privatrecht-Kodexes, der Verordnungen Nr. 12 und 13 des Justizministeriums vom Jahre 2009 und der Haager Konvention ausgearbeitet worden ist 

III. 

RECHTE UND PFLCHTEN DER PARTEIEN 

1. Pflichten der STIFTUNG:

· die ADOPTIERENDEN genau und klar über eine jede mit den verschiedenen Etappen der internationalen Adoptionsprozedur  verbundenen Frage zu konsultieren; 

· Übersetzung zu gewährleisten - bei den Kontakten mit den Kunden und bei deren Kontakten mit den zentralen Organen, mit den staatlichen Organen und Institutionen und mit den anderen akkreditierten Organisationen;

· einen Spezialisten – Juristen – der Stiftung zu bestimmen, der die gesamte Adoptionsprozedur verantworten und den ständigen Kontakt zu den konkreten Kunden pflegen wird; 

· eine Akte für die Kunden anzulegen, diese in eine spezielle Kartothek zu ordnen, und dabei die entsprechenden Maßnahmen zur Bewahrung der Akte und der Information zu treffen; 

· den Antrag zur Eintragung der ADOPTIERENDEN ins Register laut Art. 113 Abs. 1. P. 2 des Familienkodexes zu erarbeiten und zu stellen, in Begleitung der Dokumente, die zur Eintragung laut Verordnung 13 / 30.09.2009 über die Bestimmung der Bedingungen und der Ordnung zur Erteilung der Genehmigung zu einer internationalen Adoption und zur Führung der Register über die internationalen Adoptionen erforderlich sind; 

· die Adoptierenden über deren Eintragung ins Register zu informieren; 

· auf die erforderlichen Fristen und Etappen der Adoption aufzupassen und rechtzeitig und mit der notwendigen Sorgfalt die entsprechenden Maßnahmen zu treffen; 

· bei den ADOPTIERENDEN Informationsdaten anzufordern und die Information zu aktualisieren, welche Information dem Justizministerium in Zusammenhang mit dem geäußerten Adoptionswunsch vorgelegt worden ist;

· die ADOPTIERENDEN über die Erlaubnis des Ministers zum Start der Adoptionsprozedur an das ihnen vom Rat über die internationalen Adoptionen zur Adoption bestimmte Kind zu benachrichtigen; 

· den ADOPTIERENDEN und/oder deren zentralem Organ den vom Justizministerium ausgefertigten Bericht über das zur Adoption vorgeschlagene Kind, zusammen mit dessen Foto und mit anderen Materialien, die die ADOPTIERENDEN bei deren Entschlussfassung behilflich sein würden, zu übermitteln; 

· bei der Kontaktherstellung zwischen den ADOPTIERENDEN und dem zu Adoptierenden Kind zu vermitteln und zu helfen, bei Notwendigkeit Konsultationen der ADOPTIERENDEN mit Spezialisten – Psychologen, Ärzten, Pädagogen - zu gewährleisten;

· bei erhaltenem ausdrücklichem Einverständnis zur Adoption des ihnen angebotenen Kindes 

· einen Antrag zur Einleitung der Adoptionsprozedur zu erarbeiten; im Fall eines Nichteinverstandenseins seitens  der ADOPTIERENDEN rechtzeitig das Justizministerium zu benachrichtigen; 

· die ADOPTIERENDEN über ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Justizministers zu informieren; 

· den Antrag der ADOPTIERENDEN an das Stadtgericht Sofia zu erarbeiten, komplettiert mit allen zu der Gerichtsprozedur erforderlichen Dokumenten, die über das Justizministerium an das Gericht zu schicken sind; 

· die prozessuale Vertretung der Kunden im Gerichtsverfahren zu gewährleisten;

· den ADOPTIERENDEN den Gerichtsbeschluss, die neue Geburtsurkunde des Kindes und die Bescheinigung des Ministers, dass die in Bulgarien vollzogene Adoption der Haager Konvention entspricht, zu vermitteln;

· den Pass für das adoptierte Kind zu beantragen, wie auch bei der Erteilung der Genehmigung zur Ausreise aus der Republik Bulgarien und zur Einreise in das empfangende Land, wie auch zur Erteilung der ständigen Aufenthaltsgenehmigung des Kindes im empfangenden Land zu verhelfen;  

· Hilfe zu leisten bei der Gewährleistung von passenden und sicheren Transportbedingungen für das Kind; 

· von den ADOPTIERENDEN zu verlangen, dass sie innerhalb zwei Jahre alle sechs Monate die Stiftung über die Adaptation und die Integration  des Kindes in die Familie informieren, wie auch ihr die vom jeweiligen zuständigen ausländischen Organ oder zuständiger Organisation ausgestellten Berichte über die vollzogene Postadoptionskontrolle zu schicken;

· im Fall der Nichtanerkennung des bulgarischen Gerichtsbeschlusses im aufnehmenden Land alle zum Zurückholen das Kindes nach Bulgarien notwendigen Schritte zu unternehmen. 

2. Rechte der STIFTUNG

· die ganze Information, die zur Ausübung der mit der Adoption verbundenen Tätigkeit notwendig ist, bei den ADOPTIERENDEN anzufordern und zu erhalten, wie auch rechtzeitig über alle mit dem Gegenstand des Vermittlungsvertrags verbundenen Änderungen informiert zu werden. 

· die vereinbarte Bezahlung innerhalb der vereinbarten Fristen zu bekommen. 

3. Pflichten der ADOPTIERENDEN 

· sie überlassen rechtzeitig alle laut Art. 6 Abs. 4 der Verordnung Nr. 13 zur Adoptionsprozedur erforderlichen Dokumente, mit nicht abgelaufener Gültigkeit, laut der Hinweise der STIFTUNG angefertigt; falls notwendig aktualisieren sie die schon überlassenen Dokumente innerhalb der angegebenen Fristen; 

· sie bezahlen die mit diesem Vertrag festgelegten Summen innerhalb der festgesetzten Fristen auf das Bankkonto der STIFTUNG;

· sie überlassen der STIFTUNG alles sechs Monate innerhalb zwei Jahre nach der Adoption

· die vom zuständigen Organ oder von der akkreditierten Organisation des empfangenden Landes erstellten Berichte über die Entwicklung des adoptierten Kindes, begleitet von Dokumenten, Fotos, Videomaterialien u.a.;

· sie informieren unverzüglich die STIFTUNG, im Fall dass ihr Land den Adoptionsbeschluss des bulgarischen Gerichts nicht akzeptiert, und kooperieren mit der STIFTUNG beim Zurückbringen des adoptierten Kindes in die Republik Bulgarien.  

4. Rechte der ADOPTIERENDEN

· auf die volle Kooperation der STIFTUNG bei der Vollführung oder anlässlich der Prozedur; 

· auf Information über eine jede Etappe der Adoptionsprozedur; 

· auf Mitwirkung der STIFTUNG zur Kontaktherstellung mit dem zu adoptierenden Kind und auf vollständige Information über dessen Gesundheitszustand, über dessen körperliche und geistige Entwicklung; 

· auf Vertretung überall auf dem Territorium der Republik Bulgarien, wenn diese in Zusammenhang mit der Adoption notwendig ist. 

IV.

FINANZIELLE SICHERUNG DER VERMITTLUNGSTÄTIGKEIT 

1. 

Das Maximale Honorar und die Kosten zur Vollbringung der Vermittlungstätigkeit laut dieses Vertrages können nicht die Summe von 8000 Euro überschreiten, einschließlich aller staatlichen, administrativen, notariellen und gerichtlichen Gebühren, Entgelte für Juristen, Spezialisten, übersetzerische Dienstleistungen, und aller mit der Tätigkeit der Stiftung während der gesamten Adoptionsprozedur verbundenen Kosten, wie diese in den Anlagen 1 und 2 – untrennbarer Teil dieses Vertrages – angegeben sind. 

2. 

Die Summe wird in vier Raten gezahlt, wie folgt: 

· erste Rate – 2000 Euro – beim Unterzeichnen des Vertrages

· zweite Rate – 1000 Euro – vor der Anreise der ADOPTIERENDEN zur Herstellung von persönlichem Kontakt mit dem ihnen zur Adoption vorgeschlagenen Kind;

· dritte Rate – 3500 Euro – beim Einverständnis der ADOPTIERENDEN zur Fortsetzung der Adoptionsprozedur;  

· vierte Rate – 1500 Euro – nach dem Inkrafttreten des gerichtlichen Adoptionsbeschlusses. 

3. 

Die erste und die zweite Rate unterliegen nicht der Rückzahlung; 

4.  

Die geschuldeten Summen werden auf das Konto der Stiftung in Euro gezahlt: 

FIRST INVESTMENT BANK

7,Dyakon Ignati str.,1000 Sofia, Bulgaria

IBAN : BG9Ø FINV 915Ø 12EU RØBC 3T

BIC : FINVBGSF

Foundation “DETSKI USMIVKI / CHILDREN’SMILES

Addresse:33,Ivailo str.,3fl.,app.5

1606 Sofia, Bulgaria

wobei die Bankgebühren für die Überweisungen von den ADOPTIERENDEN getragen werden  oder nach Ausstellung einer Rechnung bar gezahlt werden. 

V. 

KÜNDIGUNG DES VERTRAGS

1. 

Der Vertrag wird gekündigt: 

· bei Gesetzesänderungen oder beim Eintreten anderer objektiver Umstände, die die Adoption schwer oder unmöglich machen würden; 

· einseitig von den ADOPTIERENDEN nach schriftlicher Vorankündigung im Fall des Verzichts derenseits, die Prozedur zur Adoption eines Kindes fortzusetzen; 

· einseitig von der STIFTUNG – mit schriftlicher Vorankündigung an die ADOPTIERENDEN, im Fall einer schuldigen Nichterfüllung deren Verpflichtungen um das Überlassen der notwendigen Information und Dokumentation innerhalb der ihnen vorgegebenen Fristen, wie auch im Fall der Nichtbezahlung der geschuldeten Entgelte und Kosten.  

2. 

In den obigen Fällen unterliegen die schon geleisteten Zahlungen keiner Rückauszahlung seitens der STIFTUNG.

WEITERE VORSCHRIFTEN

2. 

Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Vertrags formulieren die Parteien eine Vertretungsvollmacht für die Stiftung und die ADOPTIERENDEN beglaubigen diese notariell. 

2. 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags aufgekommene Streitfragen werden die Parteien in gegenseitigem Einvernehmen klären, wobei sie sich verpflichten, alle Ergänzungen und Änderungen im Vertrag in schriftlicher form zu machen.  

3. 

Im Fall des Nichterreichens einer Einigung werden die Streitfragen von dem zuständigen bulgarischen Gericht entschieden.  

Bei Fragen, die in diesem Vertrag nicht geregelt worden sind, wird die bürgerliche Gesetzgebung der Republik Bulgarien angewandt. 

Dieser Vertrag wurde in drei gleichen Exemplaren in bulgarischer Sprache und in deutscher 

Sprache unterzeichnet, je ein Exemplar für jede der Parteien und ein Exemplar für das Justizministerium der Republik Bulgarien. 

Der Text des Vertrages hat dieselbe Kraft in jeder der Sprachen, in der er ausgefertigt worden ist. 

Der Vertrag tritt in Kraft mit dem Erhalt der ersten Banküberweisung der ADOPTIERENDEN an das Konto der Stiftung, laut Abschnitt VI.  

